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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.03.1996

Norm

StGB §222 Abs1

Rechtssatz

Die Zufügung unnötiger Qualen setzt die Herbeiführung eines für das Tier unangenehmen Zustandes von nicht ganz

kurzer Dauer unter Überschreitung der Grenzen des Vertretbaren und unter Anwendung von sozialinadäquaten

Mitteln voraus.
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